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Art. 122 B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Der Rechnungshof untersteht unmittelbar dem Nationalrat. Er ist in Angelegenheiten der Bundesgebarung und

der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, soweit sie in die Vollziehung des Bundes fallen, als

Organ des Nationalrates, in Angelegenheiten der Länder-, Gemeindeverbände- und Gemeindegebarung sowie

der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, soweit sie in die Vollziehung der Länder fallen, als

Organ des betreffenden Landtages tätig.

2. (2)Der Rechnungshof ist von der Bundesregierung und den Landesregierungen unabhängig und nur den

Bestimmungen des Gesetzes unterworfen.

3. (3)Der Rechnungshof besteht aus einem Präsidenten und den erforderlichen Beamten und Hilfskräften.

4. (4)Der Präsident des Rechnungshofes wird auf Vorschlag des Hauptausschusses vom Nationalrat für eine

Funktionsperiode von zwölf Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist unzulässig. Der Hauptausschuss erstellt seinen

Vorschlag bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln

der abgegebenen Stimmen. Ebenso wählt der Nationalrat den Präsidenten des Rechnungshofes bei Anwesenheit

von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

Der Präsident des Rechnungshofes leistet vor Antritt seines Amtes dem Bundespräsidenten die Angelobung. Der

Präsident des Nationalrates hat das Amt möglichst vier Monate vor seiner voraussichtlichen Erledigung

beziehungsweise unverzüglich nach Erledigung auszuschreiben.

5. (5)Der Präsident des Rechnungshofes muss zum Nationalrat wählbar sein, darf weder einem allgemeinen

Vertretungskörper noch dem Europäischen Parlament angehören und in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied

der Bundesregierung oder einer Landesregierung gewesen sein.
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